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R u n d s c h r e i b e n 17/21 
 
 
1. Save the Date „Taxi Driving Innovation vor Ort – Was bringt das PBefG?“ am 21.06.2021 
2. Impf-Priorisierung bei Hausärzten fällt / Prioritätengruppe 3 wird vollständig geöffnet 
3. E-Mobilität: Bund erweitert Förderung zum Kauf und Installation privater Ladeinfrastruktur 
4. Volkswagen Nutzfahrzeuge gibt Gas: Der neue Caddy steht bei den Händlern und punktet 

mit Serienausstattung und Pkw-Komfort 
 
 
Sehr geehrte Verbandsmitglieder, 
 
zu Punkt 1: 
Mit unserem Rundschreiben 15/21 haben wir Sie darüber informiert, dass das „Gesetz zur Moderni-
sierung des Personenbeförderungsrechts“ (PBefG) am 27. April 2021 im Bundesgesetzblatt verkün-
det wurde. Daraus ergibt sich unweigerlich die Frage, wie es nun mit der konkreten Umsetzung und 
den Einzelheiten der neunen Rahmenbedingungen weitergeht – schließlich soll das Gesetz in weiten 
Teilen bereits Anfang August 2021 in Kraft treten. 
 
Zu diesen Fragen möchten wir Ihnen bereits jetzt die digitale Veranstaltung „Taxi Driving Innovation 
vor Ort – Was bringt das PBefG?“ ankündigen.  
Merken Sie sich bereits jetzt in Ihrem Kalender den 21.06.2021 (15.00 bis 16.30 Uhr) als Termin für 
diese Veranstaltung vor. Die offizielle Einladung inkl. aller Einzelheiten erhalten Sie rechtzeitig. 
 
 
Zu Punkt 2: 
Ab kommendem Montag will Baden-Württemberg jetzt die Priorisierung für sämtliche Impfstoffe 
aufheben. Beschlossen haben das das Stuttgarter Sozialministerium und die Kassenärztliche 
Vereinigung Baden-Württemberg. 
Ärzte entscheiden selbst, wen sie gegen Corona impfen 
Das bedeutet: Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte dürfen ab dem 17. Mai selbst priorisieren. Sie 
können alle Personen über 16 beziehungsweise 18 Jahren impfen, sofern Impfstoff verfügbar ist. 
Zugleich sollen die Impfzentren des Landes für die gesamte in der Coronaimpfverordnung auf-
geführte Prioritätengruppe 3 geöffnet werden, hieß es weiter. Dazu zählen auch diejenigen, die 
aus beruflichen Gründen eine Impfberechtigung erhalten. Dies gilt für Taxi- und Mietwagenfah-
rer/innen gleichermaßen. 
Mit der bundesweiten Aufhebung der Impfpriorisierung wird für Juni gerechnet. 
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Zu Punkt 3: 
Im Oktober vergangenen Jahres hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erstmals verkündet, 
dass private Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge an Wohngebäuden für Mieter, Eigenheimbesitzer und 
Vermieter gefördert wird. Nun hat das Bundesverkehrsministerium am 04.05.2021 verkündet, dass 
das Förderprogramm um zusätzliche 100 Mio. Euro auf insgesamt 500 Mio. Euro aufgestockt wird. 
Hintergrund ist der große Erfolg des Förderprogramms und die damit verbundene, starke Nachfrage 
nach privater Ladeinfrastruktur. Laut Ministerium seien rund 470.000 private Ladepunkte an Wohnge-
bäuden mit je 900 Euro gefördert worden. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte beigefügten Rundschreiben unseres Bundesverbandes. 
 
 
Zu Punkt 4: 
Die Angebote von Volkswagen Nutzfahrzeuge entnehmen Sie bitte beigeführten Rundschreiben 
unseres Bundesverbandes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verband des Verkehrsgewerbes 
Baden e.V. 
 
 
 
RA Tobias Lang  Anlagen 
(Geschäftsführer) 
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